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 Veröffentlicht am 26.07.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §119 Abs1;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Es ist Sache des Abgabep8ichtigen, im Falle eines Absinkens des Teilwertes des Wirtschaftsgutes den Nachweis hiefür

zu erbringen, um sodann eine Teilwertabschreibung vornehmen zu können.
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